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Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

 

nach § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz 

ist eine sachgrundlose Befristung unzulässig, 

wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor 

ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Seit dem 

Jahr 2011 hat das Bundesarbeitsgericht das 

Vorbeschäftigungsverbot dergestalt ausgelegt, 

dass dieses nur für die letzten drei Jahre gilt. Ar-

beitgeber konnten nach der Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts somit Arbeitsverträge oh-

ne Sachgrund bis zur Höchstdauer von zwei Jah-

ren befristen, wenn drei Jahre zuvor kein Ar-

beitsverhältnis mit dem betreffenden Arbeitneh-

mer bestanden hatte.  

 

Verschiedene Landesarbeitsgerichte widerspra-

chen allerdings dem Bundesarbeitsgericht  und 

ließen jeweils die Revision zu, die beim Bundes-

arbeitsgericht nach wie vor anhängig sind.  

Am 06.06.2018 befasste sich das Bundesverfas-

sungsgericht mit der Frage, ob die erneute Be-

fristung eines Arbeitsverhältnisses nur dann nicht 

möglich ist, wenn zwischen den beiden Arbeits-

verhältnissen weniger als drei Jahre liegen. 

 

Der Entscheidung lagen Entfristungsklagen von 

Beschäftigten zugrunde. In einem Verfahren hat-

te das Arbeitsgericht Braunschweig dem Bun-

desverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob 

die Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG mit 

der Berufsausübungsfreiheit des Artikel 12 Ab-

satz 1 Grundgesetz und der allgemeinen Hand-

lungsfreiheit des Artikel 2 Abs. 1  Grundgesetz 

vereinbar  ist,  wenn  eine  sachgrundlose  Befris- 

 

 

tung entgegen dem Bundesarbeitsgericht auf die 

erstmalige Beschäftigung bei dem Arbeitgeber 

beschränkt ist. Das Arbeitsgericht Braunschweig 

hielt die Auslegung des Bundesarbeitsgerichts 

somit für falsch. Das Arbeitsgericht meinte je-

doch, dass das Gesetz in dieser Form dann in 

unverhältnismäßiger Weise in die Vertragsfreiheit 

eingreife. Das Arbeitsgericht setzte das Verfah-

ren daher aus und legte die Frage dem Bundes-

verfassungsgericht vor. In dem anderen Verfah-

ren, das der Entscheidung zu Grunde lag, hatte 

ein Arbeitnehmer geltend gemacht, die verein-

barte sachgrundlose Befristung sei unwirksam, 

so dass er unbefristet zu beschäftigen sei, da ei-

ne Vorbeschäftigung vorlag. Das Arbeitsgericht, 

das Landesarbeitsgericht und auch das Bundes-

arbeitsgericht bestätigten jedoch die Rechtspre-

chung, nach der eine erneute sachgrund-lose 

Befristung nach Ablauf von 3 Jahren wieder zu-

lässig sei. Er erhob dann Verfassungs-

beschwerde und rügte, die Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts verstoße gegen das 

Rechtsstaatsprinzip, da sie die Grenzen der rich-

terlichen Rechtsfortbildung überschreite.  

 

Das Bundesverfassungsgericht entschied nun, 

dass die Rechtsprechung des Bundes-

arbeitsgerichts verfassungswidrig ist, da sie die 

gesetzgeberische Grundentscheidung nicht res-

pektiere. So ergebe sich aus den Materialien und 

der Gesetzgebungsgeschichte, dass der Gesetz-

geber grundsätzlich jede Vorbeschäftigung bei 

demselben Arbeitgeber erfassen wollte. Der Ge-

setzgeber habe sich klar gegen eine gesetzliche 

Frist entschieden. Er wollte grundsätzlich nur ei-

ne sachgrundlose Befristung und diese nur bei 

Machtwort aus Karlsruhe:  

Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Anschlussverbot 

bei sachgrundloser Befristung ist verfassungswidrig! 
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der Ersteinstellung zulassen. Dieses Konzept 

könne nicht durch ein eigenes anderes Konzept 

der Gerichte ersetzt werden. 

 

Hinsichtlich des Vorlagebeschlusses entschied 

das Bundesverfassungsgericht, dass die Re-

gelung des § 14 Absatz 2 Satz 2 TzBfG auch in 

der Form eines generellen Vorbeschäftigungs-

verbotes verfassungsgemäß ist. Die Berufsfrei-

heit der Beschäftigten und die berufliche und 

wirtschaftliche Betätigungsfreiheit des Arbeitge-

bers würden zwar eingeschränkt, jedoch nicht 

verletzt. Die gesetzliche Intention, die  Beschäf-

tigten vor Kettenbefristungen zu schützen und 

das unbefristete Arbeitsverhältnis als Regelbe-

schäftigungsform zu sichern, sei durch das Sozi-

alstaatsprinzip gedeckt. Der Gesetzgeber habe 

insoweit auch einen Beurteilungs- und Progno-

sespielraum, wie er seine Ziele verfolge. Die Be-

schränkung der sachgrundlosen Befristung auf 

die Ersteinstellung sei hinsichtlich der verfolgten 

Zwecke wirksamer als die vom Bundesarbeitsge-

richt verfolgte Karenzregelung von drei Jahren. 

Der Arbeitgeber müsse sich bei einer Vorbe-

schäftigung zwischen der unbefristeten Beschäf-

tigung und einer sachgrundlosen Neueinstellung 

einer anderen Person entscheiden. Allerdings hat 

das Bundesverfassungsgericht auch eine verfas-

sungskonforme Auslegung des Vorbeschäfti-

gungsverbotes angemahnt. So sei ein Verbot der 

sachgrundlosen Befristung bei einer Vorbeschäf-

tigung unverhältnismäßig, wenn und soweit eine 

Gefahr einer Kettenbefristung in Ausnutzung der 

strukturellen Unterlegenheit der Arbeitnehmer 

nicht besteht und das Verbot der sachgrundlosen 

Befristung nicht erforderlich ist, die unbefristete 

Beschäftigung als Regel zu sichern. Zu denken 

sei dabei an Fälle, in denen eine Vorbeschäfti-

gung sehr lang zurückliegt, völlig anders geartet 

war oder nur von sehr kurzer Dauer gewesen sei. 

Dies könnten etwa Fälle sein bei einer geringfü-

gigen Beschäftigung während der Schul-, Stu-

dien- oder Familienzeit, bei Werkstudierenden 

oder bei einer Unterbrechung der Erwerbsbio-

graphie mit einer späteren beruflichen Neuorien-

tierung. In derartigen Fällen könnten und müss-

ten die Fachgerichte den Anwendungsbereich 

des Verbotes der Vorbeschäftigung einschrän-

ken.  

 

Praxistipp: 

Da es völlig unklar ist, ab wann eine Vorbeschäf-

tigung sehr lang zurückliegt oder ganz anders 

geartet war oder nur eine geringfügige Nebenbe-

schäftigung vorlag, kann nur geraten werden, 

grundsätzlich bei jeder Vorbeschäftigung einen 

Sachgrund für die Befristung nach § 14 Abs. 1 

TzBfG zu prüfen und diese dann zu nutzen. Soll-

te eine Sachgrundbefristung bei einer Vorbe-

schäftigung nicht denkbar sein, muss geprüft 

werden, ob noch eine Probezeit möglich ist (hier 

gelten andere eindeutigere Voraussetzungen im 

Hinblick auf eine Unterbrechung der Arbeitsver-

hältnisse). Die Probezeit sollte dann für eine 

endgültige Entscheidung genutzt werden. An-

dernfalls kann nur geraten werden, auf die Ein-

stellung zu verzichten bzw. muss sich der Arbeit-

geber des Risikos bewusst sein, dass ein unbe- 

fristeter Arbeitsvertrag zustande gekommen ist.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-

fügung und verbleiben mit den besten Grüßen 

 
Ihr Arbeitsrechtsteam 
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